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Benjamin Thomas, An Anglican Her-
meneutics of the Transfiguration
(Studies in Episcopal and Anglican
Theology 1), Frankfurt (P. Lang)
2013), 232 S. ISBN 978-1-4331-
1696-4

Der vorliegende Band, die Druckfas-

sung der 2011 am Genera/ 77ieo/og/ca/
Seminary (New York) verteidigten und
von J. Robert Wright betreuten Doktor-
arbeit des Autors, ist das erste Buch,
welches in der neuen Reihe Sfio/ies in
E/n'scopa/ and Anglican 77ieo/ogy bei
Peter Lang erscheint. Dies ist insofern
relevant, als es die erste grössere wis-
senschaftlich-theologische Reihe ist,
die - wenigstens in jüngerer Zeit - in-
nerhalb dieser Kirche entsteht. Der Au-
tor selber ist Dean von C/in'sf Cat/iedral
der Diözese Western Kansas in Sahna.

Thomas' Buch versteht sich als

Versuch, im Rahmen und aufgrund der
breiteren hermeneutischen Diskussion,
wie sie in der anglikanischen Gemein-
schaft geführt wird (2-3), der Frage
nachzugehen, ob es so etwas gibt wie
ein «characteristically Anglican ap-
proach to hermeneutics with respect to
a specific group of texts that focus on
the Transfiguration» (4-5). Dabei han-
delt es sich um die Texte Mt 17, 1-9;
Mk 9, 2-9, Lk 9, 28-36 und 2 Petr 1,

16-18. Um eine Antwort auf diese Fra-

ge zu geben, unternimmt Thomas es,
zuerst die biblischen Quellen zu prä-
sentieren (Kap. 1: «Transfiguration
Narratives in the New Testament»);
dann macht er einen Rundgang durch
repräsentative frühkirchliche Texte
(Kap. 2: «Apocryphal and Patristic In-
terpretations of the Transfiguration»),

analysiert englische Auslegungen der

Verklärung (Kap. 3: «English Interpre-
tations of the Transfiguration from Bede
to the Reformation»), verfolgt postre-
formatorische anglikanische Auslegun-
gen bis in die Moderne (Kap. 4: «The

Stability of Anglican Hermeneutical
Approaches across the Critical Di-
vide»), geht auch auf liturgische Quel-
len ein (Kap. 5: «Post-Reformation
Transfiguration Liturgies in Anglican
and Ecumenical Contexts») und legt
dann einige Schlussfolgerungen vor
(207-223: «A Distinctively Anglican
Hermeneutic of the Transfiguration»).

Diese Übersicht zeigt schon, dass
sein Buch nicht nur eine historische
Arbeit, sondern zugleich auch eine
Übung in anglikanischer theologischer
Methode darstellt: Er versucht, die drei
traditionellen Quellen anglikanischer
Theologie (Schrift, Tradition und Ver-
nunft) zu verwenden und von der Ma-
xime /ex orawe/i - /ex crei/eurfi auszu-
gehen, die auch anglikanisch rezipiert
worden ist. Seine Schlussfolgerungen
sind denn auch ohne Weiteres im Rah-
men anglikanischer Theologie zu ver-
stehen: «Stated in the most general
terms, the six characteristics that deli-
neate the Anglican approach to the

Transfiguration are as follows: (1) a
conscious awareness of the biblical
narrative; (2) a belief in some historical
grounding for this narrative; a belief in
both (3) the full humanity of Jesus and
(4) his full divinity; (5) a partially rea-
lized eschatology; and (6) an academic
approach which is not needlessly eru-
dite» (220). Dabei versteht Thomas
diese sechs Merkmale anglikanischer
Interpretation auch als Ausdruck eines
breiteren hermeneutischen Program-
mes, das von drei Elementen gekenn-
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zeichnet wird: «the public reading [of]
the Bible as a unified and complete
entity»; die Existenz in der Kirche von
«priests and scholars and teachers who
are in every sense scribes of the king-
dom, bringing out treasures, both old
and new, to open the Scriptures for an

eager and well-informed laity», und
die Bereitschaft, «to believe that the
Bible in some way offers a plan or visi-
on of God's unfolding kingdom»
(223). Bezüglich des letzten Punktes
meint Thomas auch, dass diese Vision
der sich entfaltenden Gottesherrschaft
nicht nur das Fest der Verklärung
Christi bei Weitem übersteigt, sondern
auch imstande sein dürfte, «[to] unite
the future of Anglicanism with its past
in treating the whole of Scripture as

something that, when properly studied,
has many possibilities for growth [...]
in the Christian faith in God through
Jesus Christ» (223).

Die Studie von Thomas ist reich-
haltig und bietet einen gut nachvoll-
ziehbaren Versuch, historische Theolo-
gie nach anglikanischem Muster zu
betreiben, der in die zitierten herme-
neutischen Thesen mündet. Diese
scheinen mir für die Weiterführung
klassischer anglikanischer Theologie
durchaus richtungweisend zu sein.

Kritische Anmerkungen lassen sich
natürlich auch machen. So ist die Arbeit
selektiv. Wenn es auch zu viel verlangt
wäre, eine wirklich umfassende Dar-
Stellung, z.B. der patristischen Traditi-
on, zu verlangen, wäre es doch manch-
mal, z.B. im 4. Kapitel, wünschenswert

gewesen, wenigstens die Gründe für die
Auswahl der gewählten Autoren bzw.
die Nichtberücksichtigung anderer et-

was ausführlicher zu erfahren. N.T.

Wright wäre z.B. eine interessante Er-

gänzung gewesen. Ebenfalls hätte er
bestimmte Termini wie «f/ie Church» -
manchmal etwas lapidar verwendet -
näher qualifizieren können. Diese Be-
merkungen heben aber nicht auf, dass

Thomas eine wertvolle Studie vorgelegt
hat, die gute Einsichten in die anglika-
nische mainstream-Interpretation der

Verklärung Christi bietet, ein Muster-
beispiel anglikanischen Theologisie-
rens darstellt und zudem weiterführen-
de hermeneutische Thesen bietet.

Peter-Ben Smif, Amsterdam

Joseph Marko / Wolfgang Schlei-
fer (Hg.), Staat und Religion.
9. Fakultätstag der Rechtswissen-
schaftlichen Fakultät der Karl-
Franzens-Universität Graz. 16. Mai
2014, Graz (Leykam) 2014, 305 S.

ISBN 978-3-7011-0308-9

Wie schon der Titel zeigt, handelt es

sich hier um einem Tagungsband, der

aus dem 9. Fakultätstag der Rechts-
wissenschaftlichen Fakultät zu Graz
(16. Mai 2014) hervorgegangen ist. Die-
se Veranstaltung war dem Thema «Staat
und Religion» gewidmet. Sie war ge-
wissermassen die Fortsetzung einer
Diskussion von 2012 bezüglich der
Scharia und des säkularen Rechtsstaa-

tes. Diese Diskussion spiegelt sich auch
in diesem Band wider. Zwar ist das The-
ma auf eine höhere Ebene gebracht,
jetzt präzisiert als die Beziehungen zwi-
sehen Glaubensgemeinschaften und
Staat im heutigen Österreich, aber die
Beiträge schenken der Stellung im öf-
fentlichen Bereich und im Recht des Is-
lams noch immer viel Aufmerksamkeit.

Zuerst wird das allgemeine Thema
ausführlich eingeführt durch Beiträge
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zum historischen und europäischen
Kontext. Darauf wird es in sieben Teil-
bereichen weiter ausgearbeitet. Ers-
tens gibt es das Spannungsfeld zwi-
sehen religiösem (kirchlichem) und
staatlichem Familienrecht, wobei u.a.
Ehe, Trennung, nicht eheliche Formen
des Zusammenlebens und Beschnei-
dung von Jungen in Betracht bezogen
werden. Das zweite Thema besteht in
der Spannung zwischen Gesetze über
Gotteslästerung und Meinungsfrei-
heit. Dieses Thema wird in einen grö-
sseren Zusammenhang gestellt und
anhand neuester Kasuistik bespro-
chen. Der dritte Teilbereich betrifft die

Einschränkungen, welche das Straf-
recht bestimmten Äusserungen des Is-
lams auferlegen kann, wie Kopftuch,
Verschleierung oder schwarze Dschi-
had-Flagge. Darauf wird das Verhält-
nis der verschiedenen Glaubensge-
meinschaften zum Staat wie auch ihre
Verankerung im österreichischen
Staatskirchenrecht zur Sprache ge-
bracht. Das fünfte Thema beschäftigt
sich mit der Stellung der Religion in
europäischen Verträgen - wie etwa der
Europäische Menschenrechtskonven-
tion - und in der Europäischen Gesetz-

gebung, wobei Themen wie Religions-
freiheit, Diskriminierung und
kulturelle und religiöse Vielfalt be-

rücksichtigt werden. Dann folgt erneut
Religionsfreiheit, aber jetzt aus euro-
päischer und internationaler Perspek-
tive. Auch hier handelt es sich wieder
um Beschneidung, aber auch um Men-
schenrechte und Bekleidungsvor-
Schriften. Das letzte Thema betrifft
religiöse Implikationen im Bereich
des Arbeitsrechts, Desiderata hinsieht-
lieh Feiertagregelungen, Arbeitszei-
ten, Ruhepausen, Arbeitskleidung,

Erscheinungsbild am Arbeitsplatz und
betrieblicher Speisenauswahl.

Das Buch ist relevant für die aktuel-
le Diskussion bezüglich des Verhältnis-
ses zwischen Glaubensgemeinschaften
und Staat in vielen europäischen Län-
dem, besonders in denen welche, wie
Österreich, ein Staatskirchenrecht ken-

nen, weil die Thematik ähnlich sein

wird. Das österreichische Beispiel ist
besonders interessant, weil Österreich
eine lange Erfahrung im Bereich des

Umganges mit islamischen Minderhei-
ten innerhalb ihrer Staatsgrenzen hat.
Schon 1912 hatte Österreich-Ungarn
die islamischen Religionsgemeinschaft
in Bosnien-Herzegowina (annektiert
1908) gesetzlich anerkannt. Sie konnte
für Familienrecht und Eherecht das

Schariarecht der hanefitischen Rechts-
schule anwenden. Das Islamgesetz
1912 gab eine rechtliche Gleichstellung
der Muslime mit Angehörigen anderer

gesetzlich anerkannter Glaubensge-
meinschaften. Nach dem Ende der Do-
naumonarchie entstand abermals eine
islamische Glaubensgemeinschaft, die-
ses Mal in den 1960er-Jahren wegen
des Zuzugs islamischer Arbeitskräfte.
Schon 1979 sah diese Islamische Glau-
bensgemeinschaft in Österreich ihre
Verfassung vom Staat genehmigt, und
sie erlangte die Rechtsstellung einer
Köperschaft des öffentliches Rechts.
Andere Staaten, die ein Staatskirchen-
recht kennen, haben jetzt oft noch mit
der Einbettung der islamischen Glau-
bensgemeinschaft innerhalb des Staats-
kirchenrechts zu kämpfen.

./a« T/a/Zefcee/:, t/trec/ü
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